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Balneophototherapie zur Behandlung von Hauter-
krankungen wird GKV-Leistung 

G-BA erweitert Leistungskatalog im ambulanten 
Bereich  
 

Siegburg/Berlin, 14. März 2008 – Gesetzlich krankenversicherte Patientinnen 
und Patienten, die an bestimmten Hauterkrankungen leiden, haben künftig An-
spruch auf eine Balneophototherapie als Kassenleistung. Einen entsprechenden 
Beschluss fasste der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstag in 
Siegburg. 

Die Balneophototherapie kombiniert Wannenbäder unter Zusetzung verschiede-
ner Substanzen, wie beispielsweise Salz mit UV-Lichttherapie, die entweder wäh-
rend (synchron) oder nach dem Bad (asynchron) angewendet wird. Beide Formen 
der Balneophototherapie sind zur Behandlung der Schuppenflechte künftig in der 
vertragsärztlichen Versorgung verordnungsfähig.  

Eine Öffnung des Einsatzbereiches der Balneophototherapie auf weitere Hauter-
krankungen lehnte der G-BA dagegen ab, da für deren Nutzen keine zuverlässigen 
wissenschaftlichen Daten vorliegen. Eine Sonderstellung nimmt dabei die syn-
chrone Balneophototherapie zur Behandlung der atopischen Neurodermitis ein. 
Hier geht der G-BA davon aus, dass sich innerhalb der nächsten drei Jahre eine 
deutliche Verbesserung der Erkenntnislage erzielen lässt. Der G-BA wendet sich 
mit seiner Entscheidung insbesondere an die zuständigen Krankenkassen, ent-
sprechende Modellprojekte zur Gewinnung der notwendigen Evidenz aufzulegen. 

Die Entscheidung des G-BA wird dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
zur Prüfung vorgelegt und tritt nach erfolgter Nichtbeanstandung und Bekannt-
machung im Bundesanzeiger in Kraft. Der Beschlusstext sowie eine Beschlusser-
läuterung werden in Kürze im Internet unter folgender Adresse veröffentlicht: 

http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zur-richtlinie/7/ 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt 
in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 70 Millionen 
Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen 
werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 

 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament durch 
Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die konkrete Umset-
zung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher 
Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 

 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizinischen Erkenntnisse und 
untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige 
Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären 
Versorgung.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.g-ba.de . 
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